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Recht, Gesetz.

Der Todesfall eines Arbeitnehmers – arbeitsrechtliche Folgen

Nach dem oft unerwarteten Tod ei-

nes Arbeitnehmers, sei dies aufgrund 

Krankheit oder Unfall, sieht sich der Ar-

beitgeber oft mit zahlreichen Rechtsfra-

gen ausserhalb der arbeitsrechtlichen 

Routine konfrontiert. Neben Fragen des 

Sozialversicherungsrechts ergeben sich 

insbesondere aus dem Arbeitsrecht Fra-

gen betreffend die arbeitsrechtlichen 

Rechte und Pflichten des Arbeitgebers 

und der Erben im Zusammenhang mit 

dem Tod des Arbeitnehmers.

Beendigung des Arbeitsverhältnisses
Für die meisten wohl offensichtlich, aber 

auch explizit gesetzlich geregelt, ist, 

dass mit dem Tod das Arbeitsverhältnis 

erlischt (§1173a Art. 58 Abs. 1 ABGB).  

Es bedarf also keiner Kündigung durch 

die Erben und gilt auch keine «Kündi-

gungsfrist», sondern das Arbeitsver-

hältnis erlischt per sofort und automa-

tisch mit dem Tod. Dies ist Ausfluss aus 

dem Grundsatz, dass die Arbeitstätigkeit 

grundsätzlich persönlich zu erfüllen ist 

(§1173a Art. 3 ABGB).

So klar ist dies jedoch nicht immer. In 

besonderen Fällen, wenn die Arbeitsleis-

tung von mehreren Personen erbracht 

werden muss (bspw. bei Fällen des Job-

sharings und des Gruppenarbeitsver-

trages) ist die Konsequenz nicht immer 

so eindeutig und es ist im Einzelfall zu 

klären, ob das Arbeitsverhältnis mit den 

übrigen Arbeitnehmern ebenfalls als 

beendet gilt, oder ob dieses fortgeführt 

wird. Sofern vertraglich nichts geregelt 

ist, die Lücke jedoch durch die verblei-

benden Arbeitnehmer geschlossen wer-

den kann, ist im Zweifel eine Fortsetzung 

des Arbeitsvertrags mit diesen anzu-

nehmen.

Pflichten des Arbeitgebers nach 
dem Tod
Mit dem Tod endet im Sinne des Grund-

satzes «ohne Arbeit kein Lohn» die Lohn-

zahlungspflicht des Arbeitgebers. An-

sprüche aus dem Arbeitsverhältnis bis 

zum Todestag, so zum Beispiel Lohn bis 

zum Todestag, nicht bezogene Ferien, 

Überstunden etc. bleiben aber aufrecht 

und fallen in den Nachlass des Arbeit-

nehmers. 

In Abweichung vom Grundsatz «ohne 

Arbeit kein Lohn» besteht zudem unter 

bestimmten Voraussetzungen ein An-

spruch auf einen sogenannten Lohn-

nachgenuss der Hinterbliebenen. So 

hat der Arbeitgeber den Lohn für einen 

weiteren Monat bzw. nach fünfjähriger 

Dienstdauer für zwei weitere Monate, 

gerechnet vom Todestag an, zu entrich-

ten, sofern der Arbeitnehmer den Ehe-

gatten, den eingetragenen Partner oder 

minderjährige Kinder oder bei Fehlen  

dieser Erben andere Personen hinter-

lässt, denen gegenüber er eine Unter-

stützungspflicht erfüllt hat (§1173a Art. 

58 Abs. 2 ABGB). Im Arbeitsvertrag oder 

einem unternehmensinternen Regle-

ment können aber auch darüber hinaus-

gehende Zahlungen vorgesehen wer-

den. 

Hierbei handelt es sich um einen vom 

Nachlass unabhängigen Anspruch der 

berechtigten Personen gegenüber dem 

Arbeitgeber aus sozialen Gründen. 

Der Anspruch ist unabhängig davon, 

ob diese Personen effektiv Erben sind 

oder das Erbe angenommen haben, und 

dieser Anspruch fällt auch nicht in den 

Nachlass, sondern es handelt sich um 

einen direkten Anspruch der berech-

tigten Personen. Zudem wird der An-

spruch bei mehreren Berechtigten nach  

Köpfen verteilt und nicht anhand einer 

erbrechtlichen Quote. Dieser Lohnnach-

genuss hat zudem eine besondere Stel-

lung, da Forderungen gegenüber dem 

verstorbenen Arbeitnehmer nicht mit 

dem Lohnnachgenuss verrechnet wer-

den können. 

War der Verstorbene zudem mindes-

tens 50 Jahre alt und wies mindestens 

20 Dienstjahre auf, ist den berechtigten 

Personen zudem eine Abgangsentschä-

digung von mindestens zwei Monats-

löhnen zu entrichten (§1173a Art. 62 ff. 

ABGB). 

Pflichten des Arbeitnehmers  
bzw. dessen Rechtsnachfolgers  
nach dem Tod
Mit der Beendigung des Arbeitsverhält-

nisses gehen grundsätzlich die Pflichten 

des Arbeitnehmers unter. Bestimmte 

Pflichten wie die Rückgabe-, Geheim-

haltungs- und Informationspflicht gehen 

jedoch auf die Rechtsnachfolger über. 

Letztere verpflichten so bspw. die Erben, 

den Arbeitgeber über den Tod des Ar-

beitnehmers zu informieren.
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